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Autoren-Checkliste
Bitte schicken Sie uns zum vereinbarten Abgabetermin die vollständigen Unterlagen zu.

Im Einzelnen benötigen wir:  

❑ Headline ➊  
max. 90 Anschläge  
(Zeichen mit Leerzeichen).

❑ Einleitender Vorspann ➋ als Einstieg in  
das behandelte Thema  
(Umfang: max. 400 Anschläge).

❑ Das Textmanuskript als Word-Datei. 
❑ Ihre Autorenangaben ➌ und Ihr Autorenbild 

in Farbe als jpg mit 300 dpi.

❑ Mögliche Zitate ➍ (max. 150 Anschläge).

❑ Tabellen- und Bildunterschriften  
mit Bildquellen.

❑  Bildvorlagen („Fotos“) bitte als jpg, eps, hoch-
auflösendes pdf oder als tif-Datei  
(Größe der Datei mind. 300 dpi Auflösung –  
Bild als größtmögliches Format).

 Für Diagramme und Grafiken bitte z. B.  
Powerpoint oder Excel verwenden,

 Alle Bilder bitte stets als separate Dateien 
senden, nicht in Word eingebunden.

❑ Literatur ➎ (Weiterführende und verwende-
te Literatur) in Listenform. Bei Webquellen bitte den vollständigen Pfad mit Datum und Uhrzeit des Abrufs angeben

❑ Zusammenfassung ➏ (in Deutsch für die verlagsseitige englische Übersetzung) (max. 500 Anschläge).

❑ Formeln in Word bitte über den Formel-Editor erstellen und in Word einfügen. So können wir diese problemlos erkennen und als 
Neusatz in unser Layout einfügen.

Die ETR gliedert mit max. zwei Überschriften-Hierarchien numerisch 1; 1.1, 
Überschriften sollten bitte max. 75 Zeichen lang sein.

Bilder, Tabellen, Literatur und Fußnoten sollten stets im Text erwähnt und fortlaufend numeriert sein.

Bitte verwenden Sie Abkürzungen nur, wenn Sie allgemein üblich sind. Fachausdrücke werden,
wenn sie häufig im Text vorkommen, nach der ersten Erwähnung mit ihren Abkürzungen verwendet.

Ihr Beitrag sollte fünf Druckseiten nicht überschreiten. 
Bei einem Text-/Bildverhältnis von 2/3 zu 1/3 würde ein Beitrag max. 12 Manuskriptseiten umfassen  
(Obergrenze: 15 000 Zeichen zuzüglich max. 3 bis 6 Bilder). 
Gerne veröffentlichen wir aber auch Kurzbeiträge (ab 9000 Zeichen zzgl. 1 bis 3 Bilder). Kurzmeldungen können Sie uns auch gerne  
für den Nachrichtenteil zur Verfügung stellen.

Nach Bearbeitung durch die Redaktion und Layout erhalten Sie bei Fachbeiträgen und Interviews vor Druck einen  Korrekturabzug  
als Pdf per E-Mail zur Druckfreigabe.

DVV Media Group
Deutscher Verkehrs-Verlag

Für Rückfragen wenden Sie sich gerne an:

Frau Ursula Hahn, DVV Media Group | Eurailpress  
Redaktionsleitung ETR
Neckarstr. 3A, D-68542 Heddesheim
Tel.: +49 (0) 62 03 6 61 96 20
E-mail: ursula.hahn@dvvmedia.com
www.eurailpress.de

Zur Veröffentlichung geeignete Dateien

Wir verwenden Daten in den Betriebssystemen
Windows oder Mac Os.
Bitte senden Sie uns im Windows-Bereich für die Texte 
Word-Dateien (*.doc, *.docx). 
Ihre Abbildungen sollten möglichst als *.jpg, *.tif, *.eps 
(300 dpi, größtmögliches Format) oder als hochauflösende 
Pdf-Dateien vorliegen.
Bei Windows-Grafiken bevorzugen wir Dateien aus  
PowerPoint, Excel bzw. hochauflösendes PDF.

Bitte nehmen Sie keinen festen Seitenumbruch vor. 
Erfassen Sie Ihren Text bitte als Flattersatz, d. h. ohne 
Zeilenschaltung. Absätze kennzeichnen  
Sie durch Return. Bitte vermeiden Sie auto matische 
Trennungen.
Die Weiterbearbeitung erfolgt in der Druckvorstufe  
am Apple Macintosh (Mac-OS-Software:  
InDesign CS6, Photoshop CS6, Illustrator CS6).
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Stromversorgung auf Güterwagen –  
Aktuelle Bemühungen zur Standardisierung

Damit Güterwagen den Weg zur Digitalisierung bewältigen, müssen Sie aktiv  

und kooperativ werden. Für diesen Schritt der Güterwagen ins Internet der Dinge  

ist eine gewisse Intelligenz und Strom auf dem Güterwagen eine notwendige 

Voraussetzung. Um Wildwuchs zu vermeiden, bedarf es Standards.  

Deshalb wird innerhalb eines Richtlinienausschusses an der VDI 5905 Blatt 1  

„Schnittstellen aktiver, kooperierender Güterwagen –  

Stromversorgung“ gearbeitet.

1. Einleitung

Die Notwendigkeit einer Stromversorgung 
auf Güterwagen als Voraussetzung für wei-
tergehende Innovationen im Schienengü-
terverkehr ist in der Branche Konsens. Im 
kleinen Maßstab ist Strom auf dem Güter-
wagen zur Versorgung von Telematiksys-
temen bereits etabliert. Diese melden sich 
wenige Male am Tag mit einem Standort 
und erlauben so beispielsweise Prognosen 
der Ankunftszeit. Mit bis zu vier Meldungen 
pro Stunde kommt man bei den aktuellsten 
Systemen schon recht nah an die Echtzeit-
fähigkeit heran. Solche Lösungen basieren 
auf langlebigen Batterien in Verbindung 
mit einer auf minimalen Stromverbrauch 
optimierten Elektronik.

Über Telematik hinausgehende Anfor-
derungen sind auf diesem Weg aber nicht 
erreichbar. Sobald Aktorik oder aufwändi-
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gere Sensorik und Kommunikationstechnik 
versorgt werden muss, ist ein Bordnetz auf 
dem Güterwagen Voraussetzung. Neben 
einer ausreichenden Leistungsfähigkeit 
muss dieses Herstellerneutralität gewähr-
leisten. Dies erfordert Standards.

In seiner Eigenschaft als Verfasser an-
erkannter Regeln der Technik hat sich der 
Verein Deutscher Ingenieure (VDI) dieser 
Herausforderung gestellt. Der Fachbeirat 
Bahntechnik im VDI hat dazu einen Aus-
schuss gegründet, der bis Sommer 2020 
den Vorentwurf einer VDI-Richtlinie zu 
wesentlichen Eigenschaften von Bord-
stromsystemen für Güterwagen verfassen 
wird. Bestandteile sind elektrische Ener-
giespeicher und eine „Intelligenz“, die per-
manent einen Ausgleich zwischen Ener-
giebedürfnissen der Verbraucher und dem 
Energieangebot der Quellen herstellt. Die 
Richtlinie wird für die Kompatibilität unver-

zichtbare Parameter festlegen und darüber 
hinaus Empfehlungen zu Auslegung und 
Gestaltung der Komponenten beinhalten. 
[1]

Weil Güterwagen langlebige Investiti-
onsgüter sind, soll die geplante Richtlinie 
nicht nur bei der Entwicklung neuer Fahr-
zeuge von Nutzen sein, sondern auch bei 
der Modernisierung der Bestandsflotte 
helfen. Kompatibilität mit dem heutigen 
Bahnsystem ist daher immer ein wesentli-
ches Ziel. 

Der Ausschuss ist so zusammengestellt 
worden, dass er die Interessen möglichst 
aller Akteure im Schienengüterverkehr 
abdeckt. Er besteht aus Mitgliedern von 
Eisenbahnverkehrsunternehmen, Wagen-
verleihern, Komponentenherstellern, Wa-
geninstandsetzern, Softwarefirmen, Zulas-
sungsbehörden und Hochschulen. 1: Ein mit einer ep-Bremse ausgestatteter Güterwagen auf der Transport Logistic 2019 Foto: Enning

➋

➊

➌
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2. Funktionale Beschreibung des Systems

BIld 2 zeigt die Systemgrenze des Bord-
stromsystems. Gegenstand der Richtlinie 
ist der mittlere Teil, bestehend aus dem 
Energiespeicher, dem Energiemanage-
mentsystem und den Anpassungsschnitt-
stellen zu Energiequellen oberhalb und 
Verbrauchern unterhalb der Systemgrenze.

 2.1. Grundlegende Systemparameter

Zu den wichtigsten festzulegenden Sys-
temparametern gehört die Bordnetzspan-
nung. Die Diskussion im Ausschuss zu die-
sem Thema konvergiert in Richtung 24 VDC. 
Wichtige Argumente sind Kompatibilität 
und Isolationsaufwand. 24 VDC ist Stan-
dard im Bereich der Automatisierung und 
erschließt ein großes Feld preisgünstiger 
Industriekomponenten. Gleichspannun-
gen unterhalb 60 V gelten als Schutzklein-
spannung gemäß IEC 60449. Sie werden 
als dauernd zulässige Berührspannung für 
Erwachsene auch bei feuchter Umgebung 
als nicht bedrohlich eingestuft. 

Eine weitere festzulegende System-
größe ist das Toleranzband der Spannung. 
Aktuell wird über die Frage diskutiert, 
ob eine so weite Tolerierung, wie sie die 
DIN EN 50155 erlaubt, noch zeitgemäß ist. 
Mit Vereinbarungen zu Spannungshöhe 
und -tolerierung werden Zulieferer befä-
higt, elektrische Geräte zu entwickeln und 
zu vermarkten, die auf jedem Güterwagen 
mit einem der Richtlinie entsprechenden 
Bordnetz Verwendung finden können. So-
mit unterstützt die Richtlinie die Schaffung 
eines Massenmarktes.

Weitere Eigenschaften und Parameter 
des Bordstromnetzes, wie zum Beispiel 
Batterietechnologien, Kapazitäten und Ein-
speisequellen beeinflussen nicht die tech-
nische Kompatibilität mit Verbrauchern. Sie 
beeinflussen aber sehr stark die Verfügbar-
keit und die Zuverlässigkeit des Gesamtsys-

tems. Die Richtlinie wird neben Referenzen 
auf weitere Normen und Richtlinien zu die-
sen Themen vor allem Empfehlungen zur 
Systemgestaltung beinhalten. 

2.2. Verbraucher

Verbraucher elektrischer Leistung sind 
nicht Bestandteil des in der Richtlinie be-
handelten Bordstromsystems. Im Folgen-
den sollen daher nur exemplarisch eini-
ge mögliche elektrische Geräte auf dem 
Güterwagen und deren Anforderungen 
aufgezeigt werden. Zum aktuellen Zeit-
punkt sind die einzigen in nennenswerten 
Stückzahlen anzutreffenden elektrischen 
Verbraucher auf Güterwagen Telematikge-
räte. Sie zeichnen sich durch einen gerin-
gen Dauerstrombedarf aus, müssen aber 
zuverlässig auch bei abgestellten Wagen 
versorgt werden.

Unter anderem im „Innovativen Güter-
wagen“ wird eine elektropneumatische 
Bremse ohne Hauptbehälterleitung getes-
tet [2]. Diese beinhaltet elektropneumati-
sche Aktoren und anspruchsvolle Sicher-
heitssteuerungen. Der Leistungsbedarf ist 
moderat und muss nur während der Fahrt 
gedeckt werden. Ein Ausfall der Strom-
versorgung kann aber unter Umständen 
unmittelbar einen gefährlichen Zustand 
herbeiführen.

Ein modulares Konzept eines „intelli-
genten“ und vernetzten Güterwagens mit 
elektrischen Verbrauchern wird seit 2016 
von der FH Aachen publiziert [3]. Ziel ist 
die Reduktion des Personal- und Zeitauf-
wandes bei der Zugbildung durch elek-
tromechanische Aktoren in Verbindung mit 
einem Steuerungs- und Kommunikations-
system. Aus Sicht des Bordstromsystems 
handelt es sich um Verbraucher, die nur 

selten aktiviert sind, dann aber einen recht 
hohen Leistungsbedarf aufweisen können. 
Anders als beim „Innovativen Güterwagen“ 
liegt der Hauptenergiebedarf in der Spei-
sungslücke, also im Stand.

Einige weitere mögliche Verbraucher 
auf Güterwagen sind:

 ◼ Mit der Ladung verbundene Monitoring-
systeme

 ◼ Elektromechanisch betätigte HL-Endab-
sperrhähne und Bremsstellungswechsler

 ◼ Elektromechanische Verstellung von 
Lastaufnahmen

 ◼ Elektromechanische Verriegelung von 
Ladungssicherungen

 ◼ Alarmanlagen
 ◼ Beleuchtungen
 ◼ Elektrische Zugschlusssignale

Sehr weitgehende Vorschläge zur Gestal-
tung des Güterwagens der Zukunft bein-
halten auch Rangierantriebe oder Konzep-
te mit leistungsstarken Kühlaggregaten für 
Lebensmitteltransporte [4]. Solche Syste-
me übersteigen die im Rahmen der Richtli-
nie behandelten Leistungs- und Energiebe-
reiche, so dass derzeit nicht versucht wird 
diese zu standardisieren.

2.3. Energiequellen 

Drei verschiedene Möglichkeiten zum 
Nachladen des Energiespeichers bieten 
sich an:

 ◼ Längsspeisung: Stromdurchleitung von 
der Lok in den Wagenzug über von Hand 
zu kuppelnde Leitungsverbindungen 
oder Automatische Kupplungen

 ◼ Fremdeinspeisung: Stromeinspeisung 
von stationären Ladestationen

2: Mögliche Systemarchitek-
tur eines Bordstromsystems 
für Güterwagen 
 
Quelle: Wilbring

Die Notwendigkeit einer  
Stromversorgung auf Güter
wagen als Voraussetzung für 

weiter gehende Innovationen im  
Schienengüterverkehr ist in der 
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Summary

Power supply in freight cars –  
current efforts to standardize the process

The necessity of power supply in freight cars as 
requirement for advanced innovations in the rail 
freight transport is consented by the industry. Up 
to now, there have already been some isolated 
solutions - mostly for telematics application. Con-
cepts beyond are still being investigated. To avoid 
uncontrolled growth in future, the regulation VDI 
5905 will standardize a board power supply for 
freight cars. 

4. Fazit

Stromversorgung ist der „Enabler“ für viele 
heute noch nicht gedachte Möglichkeiten. 
Die „Knochenarbeit“ bei Wind und Wetter am 
und mit Güterwagen wird der Vergangenheit 
angehören und die Arbeitsplätze im Bahnbe-
reich werden von einer deutlichen Zunahme 
der Attraktivität profitieren. Die dadurch in-
duzierte technische Aufwertung der Wagen 
verspricht einen Markt für alle Beteiligten. 

Wildwuchs und Abhängigkeiten von 
einzelnen Herstellern kann durch Standar-
disierung vermieden werden. Eine sinnvolle 
Wahl der Bordnetzspannung erlaubt prinzi-
piell die Verwendung von Großserienkom-
ponenten aus dem Bereich der allgemeinen 
Automatisierung. Diese müssen dann „nur“ 
noch für Bahnanwendungen gehärtet und 
zertifiziert werden. 

Im Rahmen der Richtlinienarbeit wer-
den keine technischen Lösungen erarbei-
tet. Es werden aber die Abhängigkeiten 
und Anforderungen ausführlich dargestellt, 
so dass die Richtlinie bei der Abfassung von 
Lastenheften für die Systementwicklung 
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helfen wird. Einig sind sich alle Mitglieder 
des Richtlinienausschusses, dass ein mit 
einer standardisierten Stromversorgung 
ausgerüsteter Güterwagen betrieblich und 
ökonomisch ein Gewinn sein muss.

Die Autoren freuen sich über Feedback 
und weitere Beteiligte, die die Richtlinien-
arbeit vorantreiben.� 
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Die Verarbeitung von Daten erfolgt zwecks Erbringung unserer Leistun-
gen im Rahmen der Vertragsabwicklung mit unseren Autoren. 
Die Zwecke der Datenverarbeitung richten sich in erster Linie nach den 
konkret beauftragten Leistungen. Weitere Einzelheiten zu den Datenver-
arbeitungszwecken können den zugrundeliegenden Auftrags- und/oder 
Vertragsunterlagen sowie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen ent-
nommen werden.

• Im Rahmen der Interessensabwägung (Art. 6 Abs. 1 f DSGVO)
Soweit erforderlich verarbeiten wir personenbezogene Daten über die 
eigentliche Erfüllung des Vertrages hinaus zur Wahrung berechtigter In-
teressen von uns oder Dritten. Dies betrifft die Geltendmachung recht-
licher Ansprüche und Verteidigung bei rechtlichen Streitigkeiten sowie 
für Schutzvorkehrungen zur Wahrung eingeräumter Nutzungsrechte an 
urheberrechtlich geschütztem Content i.S. des § 95 a UrhG.      

4. wer sinD Die empfänGer ODer kateGOrien VOn empfänGern, 
Denen Die Daten mitGeteilt werDen können?

Zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Verpflichtungen kön-
nen Kundendaten an andere Konzernunternehmen oder externe Dienst-
leister weitergegeben werden. Dies können z.B. sein:
Druck- und logistik-Dienstleister
it-Dienstleistungs- und serviceunternehmen:
• Service, Hosting und Rechenzentrum
• Datenmanagement
abrechnungs- und inkasso-Dienstleister:
• Wirtschaftsprüfung
• Konzern-Buchhaltung, Inkasso, Controlling

5. werDen Daten in ein DrittlanD ODer an eine internatiOnale 
OrGanisatiOn übermittelt?

Die Übermittlung von personenbezogenen Daten an Empfänger in Dritt-
staaten bzw. internationale Organisationen findet derzeit nicht statt und 
ist künftig nicht vorgesehen.

6. wie lanGe werDen Die Daten GespeicHert?

Soweit ihre Daten keinen gesetzlichen Aufbewahrungs- und Dokumen-
tationspflichten (können sich unter anderem aus dem Handelsgesetz-
buch (HGB) ergeben und bis zu 10 Jahre betragen) unterliegen, werden 
diese nach Wegfall der Zweckbindung gelöscht. So sind nach Beendi-
gung eines Vertrages in der Regel noch Arbeiten zur Vertragsabwicklung 
erforderlich oder eine Speicherung ist bis zum Ablauf der jeweiligen ge-
setzlichen (nach §§ 195 ff. des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) in der 
Regel 3 Jahre, in gewissen Fällen aber bis zu 30 Jahre) oder vertraglichen 
Verjährungsfristen erforderlich.

7. welcHe recHte Haben sie als betrOffene persOn?

Als betroffene Person können Sie folgende Rechte ausüben:
• Auskunft bezüglich der zu Ihrer Person gespeicherten Daten
•  Berichtigung, Löschung sowie Einschränkung der Verarbeitung Ihrer  

Daten 
• Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer Daten
• Übertragung der von Ihnen bereitgestellten Daten
•  Sollte die Verarbeitung Ihrer Daten auf einer Einwilligung beruhen,  

haben Sie das Recht, diese jederzeit zu widerrufen.

8. welcHe bescHwerDerecHte Haben sie?

Sie haben das Recht, sich bei der zuständigen Datenschutzaufsichtsbe-
hörde zu beschweren. Zuständige Anlaufstelle ist hier:

 Der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz  
 und Informationsfreiheit
 Kurt-Schumacher-Allee 4
 20097 Hamburg
 Tel.: 040 428 54 – 4040

Die Bereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten ist vertraglich vorge-
schrieben oder für einen Vertragsabschluss erforderlich. Ohne Angabe 
der erforderlichen Daten kann ein Auftrags-/Vertragsverhältnis nicht 
zustande kommen.

Sofern die verantwortliche Stelle beabsichtigt, Ihre personenbezogenen 
Daten für einen anderen Zweck weiterzuverarbeiten als den, für den die 
personenbezogenen Daten erhoben wurden, so stellt diese Ihnen vor 
dieser Weiterverarbeitung Informationen über diesen anderen Zweck 
und alle anderen maßgeblichen Informationen zur Verfügung.


